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Die neue AKG Leitfaden-APP

Heute können wir davon ausgehen, 
dass jede und jeder beruflich ein 
Smartphone nutzt. Das wird 
sicher auch bei den Mitarbei-
ter/innen unserer Mitglieds-
firmen der Fall sein. Somit 
ist der Leitfaden immer griff-
bereit und kann jederzeit zu 
Rate gezogen werden. Be-
sonders hilfreich und prakti-
kabel ist die App durch die 
schnelle Stichwort-Suche, 
die sofort wichtige Ergebnis-
se bringt. Damit erhalten die 
Anwender die Möglichkeit, 
jederzeit auf die Erklärungen 
und Hinweise zu den teil-
weise komplexen Compli-
ance-Themen digital zurückgreifen zu 
können. Das erhöht den Erkenntnis-
gewinn und die Rechtssicherheit bei 
der Anwendung der Compliance-Re-

geln in der täglichen Praxis. Mit dieser 
App realisieren wir unsere Strategie 

der Digitalisierung von Inhalten. Alle 
Aktualisierungen und Ergänzungen 
unseres Leitfadens werden zukünftig 
ausschließlich in der App umgesetzt.

Diese App ist auf allen elektronischen 
Endgeräten nutzbar.

Sie können die Lizenz für ein Jahr oder länger erwerben. 
Bestellen können Sie die APP auf unserer Webseite www.akg-pahrama.de

Die Lizenzkosten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Kostentabelle:

AKG Leitfaden-App
Preisstaffelung/Kosten pro Lizenz

Jährliche Kosten in € pro Benutzer

Anzahl Benutzer

Einzellizenz

2. bis 5.

6. bis 10.

11. bis 20.

21. bis < 50.

Jahreslizenz *

24,-

24,-

22,-

20,-

18,-

10,-

10,-

10,-

10,-

10,-

Verlängerung pro Jahr *
inkl. Updates **

* zzgl. gesetzlicher MwSt.
** automatische Verlängerung um jeweils ein weiteres Vertragsjahr, sofern die Lizenz nicht innerhalb von 4 Wochen  
 vor Ablauf gekündigt wird.
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Auf der Suche nach der perfekten Balance 
zwischen Lesbarkeit und Kompaktheit

Gespräch über die Leitfaden-App des AKG 
mit App-Entwickler Matthias Steffen

Dr. Albrecht Kloepfer: Herr Steffen, 
Sie haben mit dem AKG zusammen 
die App für den AKG-Leitfaden ent-
wickelt. Vielleicht zuerst zu Ihrem Hin-
tergrund: Was machen Sie, wenn Sie 
nicht gerade für den AKG arbeiten?

Matthias Steffen: Ich bin Geschäfts-
führer der Fuse GmbH. Wir entwickeln 
seit rund 10 Jahren Apps und haben 
gerade im Bereich der medizinischen 
Apps einen großen Erfahrungsschatz 
vorzuweisen. Wir haben als Agentur 
auch schon diverse Preise für unsere 
Anwendungen gewonnen. Wir sind 
aber nicht nur für die Entwicklung zu-
ständig, sondern betreuen die Apps 

auch im Anschluss und sorgen dafür, 
dass diese immer mit den neuesten 
Geräten und Betriebssystemen zu-
gänglich sind. 

Dr. Albrecht Kloepfer: Was ist das 
Ziel und was waren die Herausforde-
rungen bei der Leitfaden-App?

Matthias Steffen: Der AKG hatte im 
Rahmen der eigenen Digitalisierungs-
strategie beschlossen, den Leitfaden 
nicht nur in gedruckter Form zu ver-
öffentlichen, sondern auch auf eine 
digitale Plattform zu stellen. Daraus 
ergab sich die Idee, den Leitfaden 
neben einer Webapplikation auch als 

App für Android und iOS anzubie-
ten. Eine wesentliche Verbesserung 
gegenüber der bisherigen, rein ana-
logen Variante, sollte die Möglichkeit 
zur ständigen Aktualisierung sein. 
Herausfordernd war vor allem die Um-
setzung der Navigation: Wie ist diese 
aufzubauen, wie transportieren wir, 
über Schriftgrößen etc. die Hierarchie 
von Informationen? Wie erreichen wir 
die perfekte Balance aus Lesbarkeit 
und Kompaktheit? Ein guter Indikator 
ist hier die Lesegeschwindigkeit. Wir 
haben für die Leitfaden-App all unse-
re Erfahrung mit genau diesen Berei-
chen eingebracht, um eine bestmögli-
che User-Experience sicherzustellen. 

Dr. Albrecht Kloepfer: Konkret zum 
Inhalt: Handelt es sich eigentlich um 
eine 1 zu 1 Übertragung des bishe-
rigen Leitfadens? Oder kamen noch 
Anforderungen hinzu? 

Matthias Steffen: Das wesentliche, 
was als Zusatznutzen bereitsteht, ist 
die Suchfunktion. Das ist ja in einem 
linearen Medium, wie etwa einem 
Buch, logischerweise nicht in der 
Form umsetzbar. In der App, bzw. in 
der Webapplikation kann man Stich-
worte eingeben und braucht nicht 
den Umweg über ein Inhaltsverzeich-
nis oder ein Stichwortverzeichnis zu 
gehen. Wir haben auch eine Navigati-
onsstruktur gewählt, die eine schnelle 
Orientierung erleichtert. Ein weiterer, 
dem Medium inhärenter Vorteil ist die 
ständige Verfügbarkeit – der Vetriebs-
mitarbeiter kann den Leitfaden nun 
immer griffbereit haben.

Dr. Albrecht Kloepfer: Die Redakti-
on hat der AKG selbst übernommen, 
nehme ich an?

Matthias Steffen: Genau. Änderun-
gen am Text werden allein von der 
Geschäftsstelle des AKG vorgenom-
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men, damit immer die absolute Ge-
nauigkeit und Rechtssicherheit garan-
tiert ist. Dafür wurden extra Strukturen 
im Hintergrund geschaffen, die dem 
AKG auch direkte Änderungen er-
möglichen, ohne, dass wir überhaupt 
konsultiert werden müssen.

Dr. Albrecht Kloepfer: Ganz kon-
kret: Wie bekomme ich als Mitglied 
Zugang? 

Matthias Steffen:  Wird eine Lizenz 
erworben, bekommen die Mitarbei-
ter, die die App nutzen sollen, einen 
persönlichen Zugang zur App, mit ih-
rem Namen und ihrem Passwort. Der 
Weg führt also nur über den AKG und 
eine Vereinbarung mit dem AKG. Die 
Anzahl der Zugänge je Lizenz kann 
individuell ausgehandelt werden.

Matthias Steffen
Geschäftsführer der Fuse GmbH

Compliance und Corona
„Unternehmerische Initiativen 
rechtssicher umsetzen“

Gespräch mit Prof. Dr. Martin Schulz zu aktuellen 
Herausforderungen des Pharma-Marktes – während und 
jenseits der Corona-Pandem

Dr. Albrecht Kloepfer: Herr Professor 
Schulz, Corona hat für viele Heraus-
forderungen gesorgt. Eine, die man 
vielleicht nicht direkt auf dem Schirm 
hat, sind die damit verbundenen 
Compliancefragen für die pharma-
zeutische Industrie. Was gab es, was 
gibt es heute noch zu beachten?

Prof. Dr. Martin Schulz: Ich würde 
das gerne direkt in einen größeren Zu-
sammenhang einordnen. Aus meiner 
Sicht hat die Pandemie verschiedene 
Herausforderungen für Unternehmen 

verstärkt. Corona ist für viele Unter-
nehmen ein fundamentaler Umbruch. 
Die Geschäftsmodelle vieler Unter-
nehmen waren betroffen, zudem 
wurden vielfältige neue Normen ge-
schaffen, die zum Teil massiv in den 
Unternehmensalltag eingreifen. Zum 
einen solche Normen, die unmittelbar 
mit der Pandemie zusammenhängen 
– wie etwa das Infektionsschutzge-
setz und die zahlreichen Corona-
Verordnungen –, zum anderen solche 
Normen, die ganz direkt die Unterneh-
menskultur und das Geschäftsmodell 
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und bleiben die Grundlage für gute, 
vertrauensvolle und langfristige Ge-
schäftsbeziehungen. 

Dr. Albrecht Kloepfer: Zurück zu 
Compliance und Datenschutz: Ist 
denn für die Mitarbeiter der pharma-
zeutischen Industrie im digitalen Au-
ßenkontakt alles 1 zu 1 übertragbar, 
oder gibt es Dinge, die man, etwa mit 
einem Arzt, nur persönlich bespre-
chen kann, aber nicht über eine Vi-
deokonferenz? 

Prof. Dr. Martin Schulz: Da sprechen 
Sie einen wichtigen Aspekt an. Ein IT-
Experte würde Ihnen wahrscheinlich 
sagen, dass alles grundsätzlich digi-
tal darstellbar ist. Aber das ist nur die 
digitale und datenschutzrechtliche 
Perspektive. Das reicht aber für eine 
ganzheitliche Betrachtung nach mei-
ner Einschätzung nicht aus.  Einige 
der digitalen Tools werden beispiels-
weise von Unternehmen betrieben, 

deren Sitz außerhalb der EU liegt und 
die zum Teil ein anderes Verständnis 
von Datenschutz und diesbezüglich 
auch andere rechtliche Rahmenbe-
dingungen haben. Wollte man vor 
diesem Hintergrund einen persönli-
chen Dialog  „verlustfrei“ und rechts-
konform ersetzen, müsste technisch 
und auch aus Compliance-Sicht sehr 
viel getan werden. Da ist es fraglich, 
ob der Aufwand gerechtfertigt ist und 
sich „lohnt“. Das direkte Gespräch 
wird sich also, da bin ich ganz sicher, 
auf keinen Fall vollständig ersetzen 
lassen. Und das gilt natürlich auch 
für den Bereich des Pharma-Außen-
diensts.

Dr. Albrecht Kloepfer: Beim digita-
len Unterricht hat man gesehen, dass 
uns die Datenschützer schlicht Platt-
formen „verbieten“ können, so dass 
vieles nicht stattfinden kann, obwohl 
es technisch eigentlich machbar 
wäre. Hat es da im Bereich der Phar-

betreffen – Stichworte sind hier etwa 
neue Regelungen zum Home-Office, 
zur Kurzarbeit, ein neuer Rechtsrah-
men für Restrukturierungen, neue 
Anforderungen an Hinweisgebersys-
teme oder an das Management von 
Lieferketten, um nur einige Beispiele 
zu nennen. 

Dr. Albrecht Kloepfer: Wenn man 
nun darüber nachdenkt, wie der Phar-
mavertreter vielleicht mit dem Arzt in 
Kontakt kommt, etwas, das früher mit 
einem Besuch in der Praxis ging, das 
wird nun komplizierter. Sind da neue 
Situationen aufgetreten, bei denen 
Sie sagen würden „oh, das haben wir 
noch gar nicht bedacht“? 

Prof. Dr. Martin Schulz: Da spre-
chen Sie eine Situation an, bei der 
man exemplarisch nachvollziehen 
kann, wie die Corona-Epidemie den 
Kundenkontakt und damit beispiels-
weise auch den Vertrieb verändert 

hat. Wir alle fragen uns, wie wichtig 
der persönliche Kontakt, die persön-
liche Beziehung ist. Und unter Kor-
ruptionspräventionsgesichtspunkten 
auch: wie gefährlich das manchmal 
sein kann. Zunächst kann man sagen, 
dass wir alle während der Pandemie 
gelernt haben, dass die persönlichen 
Kontakte zumindest zu einem Teil 
durch digitale Medien ersetzbar sind. 
Nicht vollständig, aber alle diejenigen 
Unternehmen, die digitale Kommuni-
kationstools nutzen konnten, haben 
im Vergleich zu anderen Unternehmen 
die Chance gehabt, besser durch die 
Krise zu kommen. Sicherlich hat das 
auch, was die Strategie betrifft, dazu 
geführt, dass viele Unternehmen sich 
nun fragen, ob in Zukunft noch diesel-
be Zahl an persönlichen Treffen und 
Dienstreisen notwendig ist. Aber ganz 
ohne persönlichen Austausch geht es 
eben nicht: In der digitalen Kommu-
nikation bleibt doch immer etwas auf 
der Strecke. Treffen in personam sind 
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irgendwo in seiner Lieferkette Men-
schenrechtsverletzungen auftreten. 
Deswegen kümmern sich viele Unter-
nehmen schon seit mehreren Jahren 
um diese Themen. Es gibt zudem 
nicht nur das neue deutsche Gesetz, 
vielmehr gibt es auch in vielen ande-
ren Staaten Regularien zur Prävention 
von Menschenrechtsverletzungen in 
der Lieferkette – die USA, Australien, 
aber auch unser Nachbar Frankreich 
bieten hier instruktive Beispiele. In-
ternational agierende Unternehmen 
müssen dies bei ihrer Geschäftstä-
tigkeit beachten. Zudem könnte die 
deutsche Diskussion am Ende davon 
überholt werden, dass es bald eine 
EU-weite Initiative zur Regulierung 
von Lieferketten gibt. 

Dr. Albrecht Kloepfer: Das Thema 
Globalisierung ist Vielen in seinen 
praktischen Auswirkungen erst durch 
Corona bewusst geworden. Man hat 
verstärkt gesehen, dass die Vielzahl 

an nationalen Gesetzgebungen nicht 
zueinander passen. Das ist für Unter-
nehmen natürlich schwierig.

Prof. Dr. Martin Schulz: Wir haben, 
von ganz wenigen Ausnahmen ab-
gesehen, eben kein globales Recht. 
International agierende Unternehmen 
müssen den aktuellen Rechtsrahmen 
daher fortlaufend prüfen und ihre 
Compliance-Maßnahmen danach 
ausrichten. Für rechtskonformes und 
integres Geschäftsverhalten ist aller-
dings zu beachten, dass Recht nicht 
die einzige Option der Verhaltens-
steuerung ist. Was wir aus dem Um-
gang mit der Corona-Pandemie ler-
nen ist, dass erwünschte Effekte nur 
zum Teil durch Normen erreicht wer-
den, daneben zählen vor allem gute 
Kommunikation und Vorbildverhalten 
der Führungskräfte im Hinblick auf die 
durch die Regeln verkörperten Werte. 
Auch bei neuen gesetzlichen Anfor-
derungen, wie denjenigen aus dem 

maindustrie auch konkrete Vorfälle 
gegeben?

Prof. Dr. Martin Schulz: Das Motto 
des AKG ist ja „Prävention vor Sank-
tion“. Es muss also zentrale Compli-
ance-Aufgabe sein, vor der Nutzung 
digitaler Tools im Allgemeinen und 
dem Einsatz von digitalen Trainings im 
Besonderen den jeweiligen Rechts-
rahmen genau zu klären. Dann tritt 
das Problem, das Sie schildern, bes-
tenfalls gar nicht erst auf. Mir sind da 
auch keine konkreten Fälle bekannt.

Dr. Albrecht Kloepfer: Nun gab es 
im letzten Jahr nicht nur Corona: Mit 
Unternehmensstrafrecht und Lie-
ferkettengesetz kommen potenziell 
noch ganz neue Herausforderungen 
auf Firmen zu. Wie sehen Sie die Si-
tuation? 

Prof. Dr. Martin Schulz: Natürlich ist 
es so, dass viele Firmen derzeit vor 

allem mit den wirtschaftlichen Ver-
werfungen der Pandemie beschäftigt 
sind. Allerdings müssen Unternehmen 
auch stets das dynamische rechtliche 
Umfeld und insbesondere neue Ge-
setze im Auge behalten. Im Gegensatz 
zum „Verbandssanktionengesetz“ 
wurde das sog. Lieferketten-Gesetz 
in dieser Legislaturperiode noch ver-
abschiedet. Die neuen Pflichten nach 
dem Lieferkettengesetzt werden kon-
trovers diskutiert, die höheren Anfor-
derungen für eine Risikosteuerung 
und Kontrolle der Lieferketten sind 
für die Unternehmen der pharmazeu-
tischen Industrie in vielen Teilen aber 
nichts grundlegend Neues. 
Schon bisher musste man die Ge-
schäftspartner daraufhin kontrol-
lieren, dass sie sich an die eigenen 
Compliance-Vorgaben halten. Es wird 
schon lange diskutiert, wie weit diese 
Verpflichtung eigentlich reicht. Aber 
kein seriöses und integres Unterneh-
men hat ein Interesse daran, dass 
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ance-Anforderungen abgleichen.
Der Rechtsrahmen ist allerdings dy-
namisch, nicht immer leicht zu ermit-
teln, teilweise ist er auch unvollstän-
dig oder lückenhaft, manchmal sogar
unzureichend. Für die Verbesserung 
dieses Dilemmas gibt es Parlamen-
te, die genauere Konturierung des 
Rechtsrahmens erfolgt zudem auch 
durch Gerichte und Behörden. Für die 
Beachtung von Compliance-Vorga-
ben durch Unternehmen zeigen sich 
hier neue Entwicklungen, nicht nur 
in Bezug auf neue Sanktionen, son-
dern auch für die Frage: Wie lassen 
sich positive Anreize für  Compliance-
Maßnahmen setzen. Unternehmen 
können also durch ein funktionieren-
des Compliance-Management viele 
Nachteile vermeiden, auch insoweit 
gilt: Prävention vor Sanktion.

Prof. Dr. Martin R. Schulz ist als Com-
pliance-Experte an der German Gra-
duate School of Management and 
Law gGmbH in Heilbronn sowie als 
Rechtsanwalt in Frankfurt am Main 
tätig.

Lieferkettengesetz kommt es nicht 
nur auf die Anpassung der Compli-
ance-Systeme, sondern auf eine Po-
sitionierung als verantwortungsvolles 
Unternehmen an.

Dr. Albrecht Kloepfer: Der Ehrliche 
sollte aber natürlich nicht der Dumme 
sein…

Prof. Dr. Martin Schulz: Verstö-
ße müssen konsequent sanktioniert 
werden, dass ist für jedes Compli-
ance-System wichtig, keine Frage. 
Das dient insbesondere denjenigen 
Unternehmen und Akteuren, die sich 
an die Regeln halten und auch neue 
Anforderungen zügig umsetzen. 

Dr. Albrecht Kloepfer: Wir haben 
allerdings auch gesehen, dass ver-
antwortungsbewusste Unternehmen, 
gerade auch solche, die regional ver-
ankert sind, helfen wollten – etwa mit 
Maskenlieferungen – und dann ganz 

schnell in eine Compliance-Diskus-
sion geraten sind. Die Vorwürfe der 
Eigennützigkeit kamen schnell. Das 
fand ich, ehrlich gesagt, etwas perfide.

Prof. Dr. Martin Schulz: Auch hier ist 
der Rat aus Präventions- und Comp-
liance-Sicht klar: Vorher ist zu klären, 
was rechtlich erlaubt und auch unter 
Reputationsaspekten richtig ist. Es 
reicht eben nicht, nur guten Willens 
zu sein. Unternehmen bewegen sich 
in einem hochregulierten Umfeld, ge-
rade beim Thema Spenden. In die-
sem Zusammenhang hat es schon 
viele Fälle von Non-Compliance und 
Spendenmissbrauch gegeben, die 
Spendentätigkeit ist daher besonders 
„Compliance sensibel“. Die Frage ist 
also, wie (gut gemeinte) unternehme-
rische Initiativen sich auch gut umset-
zen lassen. Das gelingt am besten, 
wenn wir die unternehmerische Ini-
tiative den geltenden Rechtsrahmen 
integrieren und mit aktuellen Compli- Prof. Dr. Martin Schulz, LL.M. (Yale)
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Der Ausbruch der COVID-19 Pan-
demie im Frühjahr 2020 hat zu einer 
erheblichen Beschränkung der Mög-
lichkeiten geführt, Fortbildungs- und 
sonstige Veranstaltungen als Prä-
senzveranstaltungen durchzuführen. 
Aufgrund der weitgehenden Kon-
taktverbote und der Verbote von Ver-
anstaltungen, mussten nahezu alle 
Präsenzveranstaltungen abgesagt 
werden.

Aus diesem Grund haben seitdem 
alternative digitale Konzepte zuneh-
mend an Bedeutung gewonnen. Un-
ter den Begriffen Online-Fortbildung, 
Webinar oder auch Virtueller Kon-

gress verstehen sich Veranstaltun-
gen, die Präsenz-Veranstaltungen 
aus der analogen in die digitale Welt 
überführen. Sei es in Form von Live-
Veranstaltungen, zu denen sich die 
Teilnehmer über das Internet zuschal-
ten können oder auch Kongresse, bei 
denen die einzelnen Vorträge vorab 
aufgezeichnet werden und die Teil-
nehmer über den Server wie in einer 
Mediathek Zugriff auf die Inhalte neh-
men können.

Der AKG bietet in der Regel zweimal 
im Jahr ein Compliance Officer Mee-
ting an. Die Präsenzveranstaltung 
im Mai 2020 mussten wir COVID-19 
bedingt in den Oktober verschieben. 
So dass wir im Jahr 2020 ein Comp-
liance-Officer Meeting erfolgreich als 
Online-Meeting durchgeführt haben.

Die Behandlung compliance-rele-
vanter Fachthemen, die das Tages-
geschäft des Compliance-Officers/
Beauftragten bestimmen und brisan-
te aktuelle Themen stehen bei dieser 
Veranstaltung im Vordergrund. Die 
Teilnehmer haben die Gelegenheit, 
mit namhaften Experten diese The-

men zu diskutieren. Gleichzeitig er-
halten sie praktische Tipps für den 
Alltag. Auf diese Weise werden die 
Teilnehmer mit der Theorie und Praxis 
vertraut gemacht.

AKG Intern – Veranstaltungen und 
Veranstaltungsangebote

Workshops und Seminare Compliance Officer Meeting
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1. Intensivseminar „Werbung und Werbeabgaben im Gesundheitssektor 
– rechtliche Vorgaben kennen und Hürden meistern im Healthcaremar-
keting, 11. Februar 2020  

 
2. Workshop „Kodexkonforme Zusammenarbeit mit Patientenorganisati-

onen und werberechtliche Schranken“, 11. März 2020  
 
3. Seminar  „Kodexkonforme Fortbildungsveranstaltungen – rechtliche 

Basis und tägliche Praxis“, Dienstag,  9. Juni 2020, in Berlin (Online)
 
4. Intensivlehrgang Compliance Officer, 4. November 2020 (Online) 

Neben dem Compliance Officer Meeting und 2 Präsentveranstaltungen im 
ersten Halbjahr 2020 haben wir zwei Seminare und Workshops erfolgreich als 
Online Veranstaltung durchgeführt.

Mit diesem Schulungstool kann der 
AKG seinen Mitgliedsunternehmen 
eine sinnvolle Ergänzung zur Prä-
senzschulung anbieten. Compliance-
Basiswissen kann so einem großen 
Anwenderkreis, wie z. B. dem Au-
ßendienst, 
schnell, ef-
fizient und 
nachhaltig 
zugänglich 
g e m a c h t 
werden
Die Online-
Schulung beinhaltet alle relevanten 
Themen der AKG-Kodizes in der 
Zusammenarbeit mit Angehörigen 
der Fachkreise und Patientenorgani-
sationen und ermöglicht den Ausbil-
dungsstand Ihrer Mitarbeiter aktuell 
zu überprüfen.

Nach dem erfolgreichen Abschluss 
der Prüfung erhalten Ihre Mitarbeiter 
eine vom AKG unterzeichnete Urkun-
de. Damit werden zugleich die Schu-
lungs-und Dokumentationserforder-
nisse der AKG-Kodizes erfüllt.

AKG Online-Schulung



80 81

AKG Jahresbericht 2020

Startseite des AKG Online-Schulungstools Urkunde nach bestandener Prüfung
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Fälle und Lösungen

Fall 1:
Im Rahmen des Deutschen Krebskon-
gresses in Berlin ist am Freitagabend 
ein Essen mit ca. 30 Teilnehmern 
(davon 5 Mitarbeiter des Mitgliedsun-
ternehmens und 25 Angehörige der 
Fachkreise) geplant.
Das Dinner soll in einem Restaurant 
stattfinden, welches einen separaten 
Raum für Veranstaltungen und Feier-
lichkeiten vermietet. Bei dem Dinner 
sollen die Ergebnisse des Kongres-
ses allgemein und der Satelliten-
Symposien nachbesprochen werden. 
Ein weiteres Programm ist nicht vor-
gesehen.
Das Essen wird auf der Einladung für 
die Teilnehmer als Arbeitsessen be-
zeichnet.
 
 

Lösung Fall 1:
Gemäß § 23 AKG-Verhaltenskodex 
ist eine Bewirtung von Angehörigen 
der Fachkreise ausschließlich und 
abschließend
 
a. im Rahmen einer internen Fortbil-

dungsveranstaltung oder
b.  in Form eines Arbeitsessens
 
und nur in angemessenem Umfang 
zulässig.
 
Jede Bewirtung, die nicht durch eine 
der beiden Ausnahmetatbestände 
gedeckt ist, ist im Ergebnis als Ge-
schenk und damit als unzulässige 
Zuwendung zu qualifizieren.
 
a. interne Fortbildungsveranstaltung
Um eine interne Fortbildungsveran-

staltung handelt es sich bei einer 
medizinisch-wissenschaftlichen Fort-
bildungsveranstaltung, die ein Phar-
maunternehmen für Angehörige der 
Fachkreise selbst oder durch einen 
Beauftragten organisiert und durch-
führt. Eine solche Fortbildungsveran-
staltung kann auch im Rahmen einer 
externen Fortbildungsveranstaltung 
durchgeführt werden, wie es insbe-
sondere in Form von Satelliten-Sym-
posien üblich ist.
Das geplante abendliche Zusammen-
kommen, bei der die Ergebnisse des 
Kongresses und der Symposien (in 
deren Rahmen eine Bewirtung zuläs-
sig wäre) bei einem Essen bespro-
chen werden sollen, genügt den An-
forderungen an eine Qualifikation als 
eine interne Fortbildungsveranstal-
tung nicht!
Es steht hier erkennbar das Abend-
essen im Vordergrund, zudem erfolgt 
keine medizinisch-wissenschaftliche 
Wissensvermittlung vom Veranstalter 

an die Teilnehmer.
 
b. Arbeitsessen
Um ein Arbeitsessen handelt es sich, 
wenn mit Angehörigen der Fachkrei-
se im Rahmen eines Essens konkre-
te betriebliche Angelegenheiten oder 
Projekte besprochen werden.
Erforderlich ist daher, dass bestimm-
te konkrete Fachfragen in Zusam-
menhang einer bestehenden oder 
beabsichtigten Zusammenarbeit von 
Pharmaunternehmen und Angehö-
rigen der Fachkreise oder der Stand 
einer solchen Zusammenarbeit be-
sprochen wird und es zudem einen 
konkreten Anlass und eine betriebli-
che Notwendigkeit einer solchen Be-
sprechung besteht.
Die Bewirtung darf weder Selbst-
zweck sein, noch darf ein Arbeitses-
sen fingiert werden, um eine Bewir-
tung zu ermöglichen.
Die allgemeine Nachbesprechung von 
Ergebnissen, die auf einem Kongress 
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präsentiert worden sind, in einer der-
artig breiten Runde ohne konkreten 
Bezug zu konkreten betrieblichen 
Aufgaben oder Belangen, stellt er-
kennbar kein Arbeitsessen im Sinne 
des AKG-Verhaltenskodex dar.
 
Wir kommen daher zu der Bewer-
tung, dass auf Basis des geschilder-
ten Sachverhalts das geplante Essen 
weder eine untergeordnete Neben-
leistung einer internen Fortbildungs-
veranstaltung darstellt noch es sich 
um ein Arbeitsessen handelt und ra-
ten daher von der Durchführung ab.

Fall 2:
Anlässlich einer geplanten Kongress-
teilnahme möchte man als Pharmaun-
ternehmen folgende Marketingaktion 
am Stand durchführen:
 
Es soll eine Dartscheibe am Stand 
platziert werden.
Die Fachbesucher/Ärzte haben die 

Möglichkeit 3 Pfeile darauf zu werfen.
Erreicht ein Teilnehmer die Gesamt-
zahl von 24 Punkten, soll dieser einen 
Gewinn erhalten.
Als Gewinnpreise können dann z.B. 
Kugelschreiber oder gebrandete No-
tiz-Blöcke ausgegeben werden; da-
bei besteht die Möglichkeit an einem 
weiteren Gewinnspiel teilzunehmen, 
bei dem dann weitere höherwertige 
Preise ausgelost werden.
 
Wäre eine derartige Aktion kodex-
konform?
 
Lösung Fall 2:
Gewinnspiele mit Werbecharakter 
sind nach den allgemeinen wettbe-
werbsrechtlichen Vorschriften grund-
sätzlich zulässige Mittel der Absatz-
förderung. Einschränkungen erfährt 
dieser Grundsatz unter anderem 
durch § 24 AKG-Verhaltenskodex.
 
Was die konkrete Anfrage zu der 

Aktion mit dem Dartspiel auf dem 
Messestand angeht, so wäre eine 
solche Aktion schon aufgrund des 
vordergründigen Unterhaltungscha-
rakter und der damit verbundenen 
Anreizwirkung nicht kodexkonform. 
Im Vordergrund muss immer der Fo-
kus auf den Fachgesprächen liegen, 
daher sind Geschicklichkeits-Spielak-
tionen o.ä. auf dem Messestand nicht 
angebracht.
 
Die Werbung mit Gewinnspielen 
(Preisausschreiben, Verlosungen oder 
anderen Verfahren), deren Ergebnis 
vom Zufall abhängig ist, ist auch nach 
§ 11 HWG und § 24 Abs. II AKG-Ko-
dex unzulässig!
 
Der AKG-Verhaltenskodex unter-
scheidet Gewinnspiele (§ 24 Abs. 1) 
und Preisausschreiben (§ 24 Abs. 2).
Ein Gewinnspiel ist ein Spiel, bei dem 
die Teilnahme unentgeltlich ist und 
der Gewinn nicht wesentlich von den 

Fähigkeiten, Kenntnissen der Auf-
merksamkeit des Spielers abhängt, 
sondern hauptsächlich vom Zufall.
Im Unterschied hierzu liegt ein Preis-
ausschreiben vor, wenn der Gewinner 
in erster Linie aufgrund seiner Kennt-
nisse oder Fertigkeiten ermittelt wird. 
Je geringer die Anforderungen an die 
Fähigkeiten und Kenntnisse des Teil-
nehmers sind (z.B. die Antwort auf 
eine einfache Frage), desto eher ist 
ein Gewinnspiel anzunehmen.
 
Folgendes wäre für die Durchführung 
Aktion, die mit einem Gewinn/Preis 
ausgelobt wird, allgemein zu beach-
ten:
 
Ob nun ein Mitgliedsunternehmen 
ein Gewinnspiel durchführen darf, 
hängt zunächst davon ab, ob es als 
produktbezogene (Absatz-)Werbung 
oder als allgemeine Imagewerbung 
aus zu werten ist. Bei produktbezo-
gener (Absatz-)Werbung:
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	Gegenüber Angehörigen der Fach-
kreise ist produktbezogene (Ab-
satz-)Werbung mit Gewinnspielen, 
bei denen der Gewinn allein vom 
Zufall abhängt gemäß § 24 Abs. 1 
AKG-Verhaltenskodex unzulässig.

	Außerhalb der Fachkreise ist eine 
produktbezogene (Absatz-)Wer-
bung mit Preissauschreiben, Ge-
winnspielen gemäß § 11 Nr. 13 
HWG unzulässig.

Bei Imagewerbung:
Sofern ein Gewinnspiel allein darauf 
abzielt, die Aufmerksamkeit der an-
gesprochenen Kreise auf das Unter-
nehmen und nicht auf konkrete oder 
identifizierbare Produkte zu lenken, 
kann es auch von einem Pharmaun-
ternehmen weitgehend uneinge-
schränkt durchgeführt werden.
Die Restriktionen der §§ 11 Nr. 13 
HWG, 24 Abs. 1 AKG-Verhaltensko-
dex gelten insoweit nicht.
Ihre Grenzen finden diese grundsätz-

lich zulässigen Gewinnspiele in den 
allgemeingültigen Regeln des Geset-
zes gegen den unlauteren Wettbe-
werb (UWG).
Mit der Reform des UWG wurden die 
bis 2015 für Preisausschreiben und 
Gewinnspiele einschlägigen §§ 4 Nr. 
5 und Nr. 6 UWG gestrichen. Die bis-
herige Regelung des § 4 Nr. 5 UWG, 
wonach Gewinnspiele und Preisaus-
schreiben mit Werbecharakter unlau-
ter waren, deren Teilnahmebedingun-
gen nicht klar und eindeutig angeben 
wurden (Transparenzgebot) findet 
sich nunmehr inhaltlich in § 5a Abs. 2 
UWG wieder. Demnach handelt gene-
rell unlauter, wer im konkreten Fall un-
ter Berücksichtigung aller Umstände 
wesentliche Informationen vorenthält, 
die für eine informierte Entscheidung 
nötig sind oder deren Vorenthalten 
geeignet ist, den Verbraucher zu ei-
ner Entscheidung zu veranlassen, die 
sonst so nicht getroffen worden wäre.
 Weiter gilt nach dem Trennungsprin-

zip, dass Gewinnspiele und Preisaus-
schreiben niemals ausdrücklich oder 
stillschweigend von Umsatzgeschäf-
ten, von Beschaffungsentscheidun-
gen oder von bestimmten Verord-
nungen abhängig gemacht werden 
dürfen (Trennungsprinzip).
 
Grundsätzlich ist die Höhe eines im 
Rahmen einer Imagewerbung aus-
gelobten Gewinns nach der heutigen 
höchstrichterlichen Rechtsprechung 
zum Wettbewerbsrecht nicht mehr 
beschränkt. Für Gewinnspiele phar-
mazeutischer Unternehmen im Rah-
men einer Imagewerbung gegenüber 
der Öffentlichkeit oder Angehörigen 
der Fachkreise gilt dem Grund nach 
auch nichts anderes. Das bedeutet, 
dass die Auslobung eines besonders 
hohen Gewinns nur dann zu bean-
standen ist, wenn eine verständige 
Würdigung die Annahme nahelegt, 
dass der Gewinner dadurch hinsicht-
lich der von ihm zu treffenden Ent-

scheidungen in eine psychologische 
Zwangslage gerät. Allein die abstrak-
te Möglichkeit, dass ein bestimmtes 
Gewinnspiel den Begünstigten in 
seinen fachlichen Entscheidungen 
unsachlich beeinflussen kann, reicht 
für die Annahme einer Unlauterkeit 
grundsätzlich nicht aus.
 
Gleichwohl ist auch hier der Grund-
satz der Angemessenheit zu beach-
ten.
Denn die Dinge können anders zu 
beurteilen sein, wenn im Einzelfall die 
Umstände darauf hindeuten, dass 
das Gewinnspiel nicht lediglich der all-
gemeinen Werbung dient, sondern in 
Wahrheit ein „Tarnmantel" für gezielte 
Vorteilszuwendungen an bestimmte, 
für den Unternehmensumsatz inte-
ressante Angehörige der Fachkrei-
se ist. Das liegt beispielsweise dann 
nahe, wenn der Teilnehmerkreis be-
sonders klein gehalten wurde, wenn 
sich der Eindruck aufdrängt, einzelne 
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Teilnehmer oder Teilnehmergruppen 
seien zweckgerichtet ausgewählt 
worden, wenn infrage kommende 
Teilnehmer oder Teilnehmergruppen 
vorher individuell angesprochen wur-
den oder wenn die Gewinnmöglich-
keiten ersichtlich auf identifizierbare 
Teilnehmer oder Teilnehmergruppen 
zugeschnitten wurden.
Vor diesem Hintergrund kann eine hin-
zukommende ungewöhnliche Höhe 
des Gewinns durchaus ein weiteres 
Indiz dafür sein, dass das Gewinnspiel 
die Rationalität und Sachorientiertheit 
ärztlicher Entscheidungen zugunsten 
einer vermehrten Verschreibung oder 
der Bevorzugung von Produkten des 
auslobenden Unternehmens in den 
Hintergrund drängen soll. Damit wäre 
zunächst der AKG-Verhaltenskodex 
verletzt.
 
In Fällen der Auslobung besonders 
hoher Gewinnmöglichkeiten auch 
immer korruptionsrechtliche Aspekte 

mit zu berücksichtigen. Denn wann 
immer eine Zuwendung, in welcher 
Form auch immer, unüblich hoch 
erscheint, besteht regelmäßig auch 
die Gefahr, dass dies von den Ermitt-
lungsbehörden als Indiz für eine un-
zulässige Einflussnahme angesehen 
werden kann.

Fall 3:
Ein Mitgliedsunternehmen hat eine 
Anfrage zu „Spenden“ und Unterstüt-
zung von Arztpraxen durch Sachzu-
wendungen in der Pandemiezeit:
Würde aus Compliance Sicht et-
was dagegensprechen, dass man 
als Pharmazeutisches Unternehmen 
Arztpraxen mit hochwertigen OP-
Masken (FFP3) versorgt? Geplant 
sind Kartonagen, welche zusätzlich 
noch 50 ml Desinfektionsmittel inkl. 
Flaschenhalterungen enthalten. Pro 
Kiste würde sich dabei ein Gesamt-
wert von ca. 80 Euro ergeben.
Würde dies einen kodexwidrigen 

geldwerten Vorteil darstellen?  
 
Lösung Fall 3:
Die Versorgung von Arztpraxen mit 
hochpreisige OP-Masken in nicht un-
erheblicher Stückzahl und Desinfekti-
onsmittel durch ein Pharmaunterneh-
men ist sowohl aus Compliance- als 
auch korruptionsstrafrechtlichen 
Gründen so wie geplant, aus Kodex-
sicht leider nicht möglich.
Die gut gemeinte Initiative erfüllt den 
Tatbestand eines rechtwidrigen Vor-
teils.
Demnach ist unter einem Vorteil jede 
Zuwendung (materiell oder imma-
teriell) zu verstehen, auf die der Arzt 
keinen Rechtsanspruch hat und die 
seine wirtschaftliche, rechtliche oder 
persönliche Lage objektiv verbessert. 
Grundregel ist immer, dass der Arzt 
keinen Anspruch auf Dinge, die er 
sich ansonsten selbst kaufen müsste. 
So liegt es hier.
Die gefüllten Kartonagen liegen in Ih-

rem Wert auch nicht in der Wertgren-
ze einer geringwertigen Kleinigkeit, so 
dass die Wertgrenzen des § 7 HWG 
überschritten sind, der bei produkt-
bezogener Werbung in Frage kom-
men könnte.

Fall 4:
Die Mitarbeiterin eines Mitgliedsun-
ternehmens möchte folgenden Sach-
verhalt nach dem AKG-Kodex geklärt 
haben:
 
Aufgrund der derzeitigen Situation 
(Mai 2020) und den nicht stattfinden-
den Präsenz-Veranstaltungen in der 
Pandemiezeit möchte man als Un-
ternehmen, einer Klinik die Software 
für Webinare kostenlos zur Verfügung 
stellen.
 
Könnte man das Ganze in Form eines 
Muster-Sponsoringvertrages umset-
zen?
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Lösung Fall 4:
Die Herausforderungen für die He-
alth- und Pharmabranche in Pande-
miezeiten sind immens.
Sehr viele Mitgliedsfirmen stehen vor 
der Herausforderung, in der schwie-
rigen Phase der umfangreichen Be-
schränkungen mit ihren Kunden ef-
fektiv in Kontakt zu bleiben.
 
Vor diesem Hintergrund muss (leider) 
festgestellt werden, dass eine kos-
tenlose Zurverfügungstellung einer 
Software an eine Klinik ganz klar eine 
unzulässige Zuwendung wäre.
Man kann das auch nicht bedenken-
los über einen Sponsoringvertrag lö-
sen.
Denn die Rechtsnatur eines Sponso-
rings im Pharmabereich besteht be-
kanntlich aus Leistung des Sponsors 
in Form einer angemessenen Geld-
zahlung im Gegenzug für die Einräu-
mung adäquater Werbemöglichkeiten 
für das Unternehmen.

Der Veranstalter darf dann die Spon-
soringsumme auch für die technische 
Umsetzung seiner VA einsetzen.
 
Im Übrigen gilt für das Sponsoring rein 
digitaler Veranstaltungen Folgendes:
 
Ganz wichtig in diesem Zusammen-
hang ist auch, dass eine messbare 
Adäquanz der Höhe der Sponsoring-
leistung im Verhältnis zum Werbeef-
fekt erkennbar sein muss (auch um 
dem Transparenzvorgaben gerecht 
zu werden und nicht Gefahr zu lau-
fen, dem Verdacht einer korruptiven 
Straftat zu unterfallen!)
 
Das hat bei Onlineveranstaltungen 
eine völlig andere Qualität in Bezug 
auf den Werbeeffekt als bei Präsens-
veranstaltungen, bei der der Sponsor 
üblicherweise mit der Nutzung eines 
Ausstellungsstandes in die direkte 
Kommunikation mit den Veranstal-
tungsbesuchern treten kann, was ja 

wohl bei einem Onlineseminar quan-
titativ und qualitativ nicht 1 zu 1 ver-
gleichbar sein dürfte.
Der Werbeeffekt ist denknotwenig 
hier (erheblich) geringer und schwie-
riger messbar.
 
Man muss sich also als Unternehmen 
zunächst ganz klar und eindeutig 
vom Anbieter eines solchen Seminars 
erläutern lassen, wie sich der Teilneh-
merkreis zusammensetzt.
Wichtig darüber hinaus um den Wer-
beeffekt messen zu können sind fol-
gende Faktoren: Anzahl und Fach-
richtungen Teilnehmer, wie genau ist 
der Werbeauftritt gestaltet und in wel-
cher Weise, wie lange für die Teilneh-
mer wahrnehmbar?
Dementsprechend muss auch die 
Sponsoringhöhe angepasst werden.
Diese Parameter müssten Ihren Nie-
derschlag auch im Sponsoringvertrag 
finden (Transparenz).
 

Wie häufig muss man hier feststellen, 
dass manchmal noch so guter und 
hilfreicher Gedanke im Hinblick auf 
eine Unterstützung juristisch recht 
komplex sein kann.

Fall 5:
Der Mitarbeiter eines Mitgliedsun-
ternehmens erhielt im Frühjahr 2020 
eine Sponsoringanfrage:
 
Aufgrund der Pandemie-Situation 
versuchen einige Veranstalter Ihre 
geplanten Kongresse umzuorganisie-
ren. Dies betrifft auch beispielsweise 
den Allergologie-Kongress in einem 
bekannten Kloster, der im Sommer 
2020 stattfinden sollte.
In einer Kongressankündigung be-
schreibt der Veranstalter wie er den 
Kongress in dieser Situation durch-
führen will. Besonderes Augenmerk 
soll dabei auf ein spezielles vom Ver-
anstalter ausgerichtetes Catering an 
den Kongressständen gelegt werden.
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Er betitelt dies als eine „Reise durch 
Europa“ an dem an den Ständen 
verschiedene Spezialitäten kosten-
los an die Messebesucher ausge-
geben werden können; spanische 
Tapas, italienische Antipasti usw...
 
Für das Pharmaunternehmen stellt 
sich die Frage, ob ein Catering wie es 
der Veranstalter durchführen will am 
Messestand, womöglich noch durch 
die eigenen Mitarbeiter überhaupt 
kodexkonform wäre? Unabhängig 
davon, dass eine wissenschaftliche 
Betreuung von Standgästen nicht ge-
währleistet sein kann, wenn gleichzei-
tig bewirtet werden soll.
Ein weiterer Punkt ist, dass nicht nur 
ein Stand auf dem Kongress geplant 
wurde, sondern auch ein Symposium 
mit mindestens 50 Teilnehmern statt-
finden sollte. Da der dem Mitglieds-
unternehmen zur Verfügung gestellte 
Raum 127 qm hat, haben wir hier laut 
Aussage der Klosterverwaltung nur 

die Möglichkeit 12 Personen teilneh-
men zu lassen. Auch hier stellt sich 
die Frage nach der Kodex Konformi-
tät, da die Kosten für das Symposium 
mit Unterbringung der Ärzte, Raum-
miete, Referentenhonorar etc.  sich 
auf ca. 6000 Euro belaufen. (Und das 
für höchstens 12 Personen).
 
Wie sind die Überlegungen des Un-
ternehmens rechtlich zu bewerten?
 
Lösung Fall 5:
Was die Bewirtungsmöglichkeiten 
am Stand angeht, gilt weiterhin die 
bisherige Kodex Vorgabe, dass die 
„Verköstigung“ am Stand zwar mög-
lich ist, jedoch keinen Selbstzweck 
darstellen darf.
 
Die Bewirtung darf nicht dazu geeig-
net sein, den Fokus von den Fachge-
sprächen abzulenken.
Die Präsentation und die Auswahl der 
Snacks darf für sich keine Anreizwir-

kung für den Besuch des Messestan-
des darstellen!
Das geplante Standcatering des Ver-
anstalters verkennt diese strikte Vor-
gabe unseres Erachtens eklatant.
Die kulinarische Attraktivität am Stand 
darf eben nicht im Vordergrund des 
Messeauftritts stehen, so wie es der 
Veranstalter in seiner Veranstaltungs-
ankündigung beschreibt.
Als Maßstab für eine Kodex konforme 
Bewirtung am Stand bleiben weiter-
hin die üblichen Tagungs-Snacks, wie 
Kekse, Brötchen/Bretzel, Hand-Obst 
o.a. aber kein „Carpaccio oder Tira-
misu“.
Was die Sponsoringsumme angeht, 
so misst sich die Äquivalenz wie ge-
habt an den Werbeeffekt, den das 
Unternehmen mit seinem Messeauf-
tritt erreichen kann.
 
Die Angemessenheit lässt sich nicht 
pauschal und unternehmensübergrei-
fend bestimmen, sondern es müssen 

jeweils individuell das Unternehmen, 
die dort vertriebenen Präparate, de-
ren Lebenszyklus und Umsatzpoten-
tial, die Zahl der Teilnehmer und die 
Gesprächsmöglichkeiten mit ihnen, 
der Umfang der Werbemöglichkeiten 
und ähnliche Faktoren mitberücksich-
tigt werden.
Je länger die Veranstaltung, je mehr 
Tagungsgäste erwartet werden, je 
größer der Messestand ist, desto hö-
her kann die Sponsoringsumme sein 
(siehe oben).
Entscheidend für die Bewertung ist 
dabei, welche Kommunikationsmög-
lichkeiten, sowohl in der Qualität als 
auch in der Quantität-Hinsicht sich 
für den Aussteller mit den Fachbesu-
chern ergeben. Die Personenanzahl 
muss dann für die Bewertung ins Ver-
hältnis auch zur Veranstaltungsdauer 
gesetzt werden.
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Kai Christian Bleicken und Elisabeth Engels bei der telefonischen Beratung
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Mitgliederverzeichnis AKG e.V.
Aimmune Therapeutics 
Germany GmbH
Mies-van-der-Rohe-Straße 6
80807 München

Alcon Pharma GmbH
Blankreutestraße 1
79108 Freiburg

Alexion Pharma 
Germany GmbH
Arnulfstraße 19
80335 München

Alimera Sciences 
Ophthalmologie GmbH
Cicerostraße 21
10709 Berlin

Allergopharma GmbH 
& Co. KG
Hermann-Körner-Straße 52
21465 Reinbek

Alnylam Germany GmbH
Maximilianstraße 35a
80539 München

Almirall Hermal GmbH
Scholtzstraße 3
21465 Reinbeck

ALTAMEDICS GmbH
Josef-Lammerting-Allee 16
50933 Köln

Amicus Therapeutics GmbH
Willy-Brandt-Platz 3
81829 München

anwerina Deutschland GmbH
Reichskanzler-Müller-Str. 21
68165 Mannheim

AOP Orphan 
Pharmaceuticals Germany 
GmbH
Fraunhoferstrasse 11
85737 Ismaning

APOCARE Pharma GmbH
Hauptstraße 198
33647 Bielefeld
 
APOGEPHA Arzneimittel 
GmbH
Kyffhäuserstraße 27
01309 Dresden
 
Ardeypharm GmbH
Loerfeldstraße 20
58313 Herdecke

Aristo Pharma GmbH
Wallenroder Straße 8-10 
13435 Berlin

Aspen Pharma GmbH
Montgelaspark
Montgelasstraße 14
81679 München
 
Bausch und Lomb GmbH
Brunsbütteler Damm 165/173
13581 Berlin 

bene Arzneimittel GmbH
Herterichstraße 1
81479 München
 
Bencard Allergie GmbH
Messerschmittstraße 4
80992 München

biosyn Arzneimittel GmbH
Schorndorfer Straße 32
70734 Fellbach
 
Biotest AG
Landsteinerstraße 5
63303 Dreieich

Bluebird bio Germany GmbH
Josephspitalstraße 15
80331 München

Bracco Imaging Deutschland
Max-Stromeyer-Straße 116
78467 Konstanz 
 
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen

Camurus GmbH
Carl-Reuther-Straße 1
68305 Mannheim

Canopy Growth 
Germany GmbH
Lanzstraße 20
68789 St. Leon-Rot

Chemische Fabrik Kreussler 
& Co. GmbH
Rheingaustraße 87-93
65203 Wiesbaden
 
CHEPLAPHARM 
Arzneimittel GmbH
Bahnhofstraße 1a
17498 Mesekenhagen
 
Chiesi GmbH
Gasstraße 6
22761 Hamburg 
 

Chugai Pharma 
Deutschland GmbH
Lyoner Straße 15
60528 Frankfurt am Main

Cipla Europe NV
Zweigniederlassung 
Deutschland
Inselkammerstraße 4
82008 Unterhaching

Combustin Pharmazeutische 
Präparate GmbH
Offinger Straße 7
88525 Hailtingen

Dermapharm AG Arzneimittel
Lil-Dagover-Ring 7
82031 Grünwald
 
Desitin Arzneimittel GmbH
Weg beim Jäger 214
22335 Hamburg
 
Diagnostic Green GmbH
Otto-Hahn-Straße 20
85609 Aschheim

DOLORGIET GmbH & Co. KG
Otto-von-Guericke-Straße 1
53754 Sankt Augustin / Bonn

Dr. August Wolff GmbH & 
Co. KG
Sudbrackstraße 56
33611 Bielefeld
 
Dr. Falk Pharma GmbH
Leinenweberstraße 5
79108 Freiburg i. Br.

Dr. F. Köhler Chemie GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 22
64625 Bensheim

Dr. Gerhard Mann Chem.-
pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin
 
Dr. KADE Pharmazeutische 
Fabrik GmbH
Rigistraße 2
12277 Berlin

DR. KADE / 
BESINS Pharma GmbH
Zehrensdorfer Str. 11
12277 Berlin

Dr. Willmar Schwabe GmbH 
& Co.KG
Willmar-Schwabe-Straße 4
76227 Karlsruhe
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EUSA Pharma GmbH
Elsenheimerstraße 41
80687 München

Farmako GmbH
Hanauer Landstraße 48A
60314 Frankfurt am Main

Ferring Arzneimittel GmbH
Fabrikstraße 7
24103 Kiel

Fresenius Kabi Deutschland 
GmbH
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg v.d.H.

G. Pohl-Boskamp GmbH 
& Co.KG
Kieler Straße 11
25551 Hohenlockstedt
 
Galderma Laboratorium 
GmbH
Georg-Glock-Straße 8
40474 Düsseldorf

Gedeon Richter Pharma 
GmbH
Eiler Straße 3 W
51107 Köln

Grifols Deutschland GmbH
Lyoner Straße 15
60528 Frankfurt am Main

Guerbet GmbH
Otto-Volger-Straße 11
65843 Sulzbach

HAL Allergie GmbH
Poststraße 5-6
40213 Düsseldorf

Hennig Arzneimittel GmbH + 
Co. KG
Liebigstraße 1 – 2
65439 Flörsheim am Main
 
Heyl Chemisch-
pharmazeutische Fabrik 
GmbH & Co. KG
Kurfürstendamm 178-179
10707 Berlin

Hikma Pharma GmbH
Lochhamer Schlag 17
82166 Gräfelfing
 
Holsten Pharma GmbH
Im Bürgerstock 7
79241 Ihringen
 
Hormosan Pharma GmbH
Wilhelmshöher Straße 106
60389 Frankfurt/Main

InCyte Biosciences 
Germany GmbH
Fraunhoferstraße 9
82152 Planegg

Indivior Deutschland GmbH
Hermsheimer Straße 3
68163 Mannheim

Intercept Pharma 
Deutschland GmbH
Rosenheimerstraße 52
81669 München

ITF Pharma GmbH
Prinzregentenplatz 14
81675 München

Jazz Pharma 
Germany GmbH
Grillparzerstraße 18
81675 München

Kyowa Kirin GmbH
Monschauer Straße 1
40549 Düsseldorf

LC MED AG
Kurfürstendamm 136
10711 Berlin

Leadiant GmbH
Liebherrstraße 22
80538 München

LEO Pharma GmbH
Frankfurter Straße 233 A3
63263 Neu-Isenburg

LETI Pharma GmbH
Gutenbergstraße 10
85737 Ismaning

LFB GmbH
An der alten Ziegelei 5
48157 Münster

Lofarma Deutschland GmbH
Hans-Martin-Schleyer-Str. 26
47877 Willich

Louis Widmer GmbH
Grossmattstraße 11
79618 Rheinfelden/Baden

MCM Klosterfrau 
Vertriebsgesellschaft mbH
Gereonsmuehlengasse 1-11
50670 Koeln

medac Gesellschaft für 
klinische Spezialpräparate 
mbH
Theaterstraße 6
22880 Wedel

Medice Arzneimittel Pütter 
GmbH & Co.KG
Kuhloweg 37
58638 Iserlohn

medphano 
Arzneimittel GmbH
Maienbergstraßeaße 10-12
15562 Rüdersdorf

mibe GmbH Arzneimittel
Münchnerstraße 15
06796 Brehna

Mitsubishi Pharma 
Deutschland GmbH
Willstätter Straße 30
40549 Düsseldorf

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss

Neuraxpharm 
Arzneimittel GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 23
40764 Langenfeld

Nordic Pharma GmbH
Fraunhoferstraße 4
85737 Ismaning

Norgine GmbH
Im Schwarzenborn 4
35041 Marburg

Octapharma GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 11
40764 Langenfeld

Omnivision GmbH
Lindberghstraße 7
82178 Puchheim
 

Orion Pharma GmbH
Notkestraße 9
22607 Hamburg

Paesel & Lorei GmbH 
& Co. KG
Nordring 11
47495 Rheinberg

Panpharma GmbH
Bunsenstraße 4
22946 Trittau

PB Pharma GmbH
Liese-Meitner-Straße 10
40670 Meerbusch
 
Pharma Stulln GmbH
Werksstraße 3
92551 Stulln
 
Pharm Allergan GmbH
Westhafenplatz 6-8
60327 Frankfurt am Main

Pharmacosmos GmbH
Klingholzstraße 7
65189 Wiesbaden

Pharmore GmbH
Gildestraße 75
49479 Ibbenbüren
 
Pierre Fabre Pharma GmbH
Jechtinger Straße 13
79111 Freiburg
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Recordati Pharma GmbH
Eberhard-Finckh-Straße 55
89075 Ulm

Riemser Pharma GmbH
An der Wiek 7
17493 Greifswald-Insel Riems
 
Ruhrpharm AG
Heidsieker Heide 114
33739 Bielefeld

Santen GmbH
Erika-Mann-Straße 21 
80636 München

Sanatio Pharma GmbH
Jablonskistraße 38
10405 Berlin

Santhera Germany GmbH
Arnulfstrasse 199
80634 München

Serumwerk Bernburg AG
Hallesche Landstraße 105b
06406 Bernburg

SERVIER Deutschland GmbH
Elsenheimerstraße 53
80687 München

Shionogi GmbH
Leopoldstraße 23
80802 München

Shire Deutschland GmbH
Friedrichstraße 149
10117 Berlin

Sintetica GmbH
lbersloher Weg 11
48155 Münster

Sinclare Pharma GmbH
Kurfürsten-Anlage 3
69115 Heidelberg

STALLERGENES GmbH
Carl-Friedrich-Gauß-Str. 50
47475 Kamp-Lintfort

Strathmann GmbH & Co. KG
Sellhopsweg 1
22459 Hamburg

Südmedica GmbH, 
Chem.-pharm.  Fabrik 
Pharm. Handelsgesellschaft
Ehrwalder Straße 21
81377 München

THC Pharm GmbH
Offenbacher Landstraße 368
60599 Frankfurt am Main

Théa Pharma GmbH
Schillerstraße 3
10625 Berlin
 

Techdow Pharma 
Germany GmbH
Potsdamer Platz 1                                         
10785 Berlin

Tillotts Pharma GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlin

Tilray Deutschland GmbH
Kemperplatz 1
10785 Berlin

Trommsdorf GmbH & Co. KG
Trommsdorffstraße 2
52477 Alsdorf

Ultragenyx Germany GmbH
Friedrichstraße 191
10117 Berlin

Ursapharm 
Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken

Vanda Pharmaceuticals 
Pharma GmbH
Französische Straße 12
10117 Berlin
 
VERLA-PHARM Arzneimit-
telfabrik Apotheker H. J. v. 
Ehrlich GmbH & Co. KG
Hauptstraße 98
82327 Tutzing
 

Vertex Pharmaceuticals 
(Germany) GmbH
Sonnenstraße 19
80331 München

WALA Heilmittel GmbH
Dorfstraße 1
73087 Bad Boll/Eckwälden
 
WELEDA AG
Möhlerstraße 3-5
73525 Schwäbisch Gmünd
 
Wörwag Pharma GmbH 
& Co.KG
Calwer Straße 7
71034 Böblingen
 
Zambon GmbH
Lietzenburger Straße 9
10707 Berlin
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Büro für gesundheitspolitische Kommunikation

V.i.S.d.P.: Kai Christian Bleicken

Außerordentliche Mitglieder

Credopard GmbH
Moosmangstraße 15
87600 Kaufbeuren

Congress Suport 
International GmbH
Kuhbergstraße 28
34131 Kassel

Europe Convention 
GmbH & Co. KG
Bahnhofsstraße 30
82647 Garmisch 
Partenkirchen

face to face GmbH
Probsteigasse 15-19
50670 Köln

Geiger Nitz + Partner 
Rechtsanwälte PartG mbB
Südliche Münchener Str. 68
82031 Grünwald

marpinion GmbH
Kolpingring 18A
82041 Oberhaching

m:con - mannheim 
congress GmbH
Rosengartenplatz 2
68161 Mannheim

MED-X-PRESS GmbH
Pracherstieg 1
38644 Goslar

primus conulting 
group GmbH
Fraunhoferstraße 15
81252 Martinsried-München

Wallmeyer GmbH
Hörder Burgstraße 18
44263 Dortmund
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